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7.8 Gewässergebührensatzung 
 

 

 
 

IV. Nachtrag  
vom 14. Oktober 2024 

zur Satzung der Stadt Emsdetten 
über die Erhebung von Gebühren 

für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung –  
Gewässergebührensatzung (GGS) – 

vom 18. Dezember 2020 
 

 
 
Aufgrund 
-  der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW, S. 666), in der jeweils geltenden Fassung,  
-  der §§ 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 

vom 21. Oktober 1969 (GV NRW, S. 712), in der jeweils geltenden Fassung,  
-  der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, sowie  
-  der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 25.06.1995 (GV NRW, S. 926), in der jeweils geltenden Fassung, 
hat der Rat der Stadt Emsdetten in der Sitzung am 7. Oktober 2024 folgenden IV. Nachtrag zu 
der Satzung der Stadt Emsdetten über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsauf-
wand für Gewässer zweiter Ordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Umfang der Unterhaltungspflicht bei Gewässern 

 
(1) Der Stadt Emsdetten werden für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der sonsti-

gen Gewässer durch die Wasser- und Bodenverbände Hummertsbach, Emsdettener Mühlen-
bach/Nordwalder Aa, Greven, Saerbeck und Frischhofsbach gemäß § 62 Abs. 3 LWG NRW 
i.V.m. § 64 Abs. 2 LWG NRW Verbandsbeiträge auferlegt. Es handelt sich um folgende Was-
ser- und Bodenverbände im Stadtgebiet Emsdetten: 
Unterhaltungsverband Hummertsbach 
Unterhaltungsverband Emsdettener Mühlenbach/Nordwalder Aa 
Unterhaltungsverband Greven 
Unterhaltungsverband Saerbeck 
Unterhaltungsverband Frischhofsbach 
 
Wasser- und Bodenverbände sind Organisationen, die im öffentlichen Interesse und zum 
Nutzen ihrer Mitglieder Aufgaben der Wasser- und Bodenwirtschaft wahrnehmen. Sie sind 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und haben ein eigenes Satzungsrecht, mit dem sie 
Beiträge von ihren Mitgliedern erheben können. 

 
(2) Zur Gewässerunterhaltungspflicht gehört gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 WHG: 
 - die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasser-

abflusses (§ 39 abs. 1 Nr. 1 WHG), 
 - die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer stand-

ortgerechten Ufervegetation sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss (§ 39 
Abs. 1 Nr. 2 WHG), 

 - die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers, insbe-
sondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen (§ 39 Abs. 1 Nr. 4 WHG), 
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 - die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rück-
haltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Be-
dürfnissen entspricht (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 WHG). 

 
 Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 WHG muss die Gewässerunterhaltung sich an den Bewirtschaf-

tungszielen nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG ausrichten und darf die Erreichung dieser 
Ziele nicht gefährden. Die Gewässerunterhaltung muss gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 WHG den 
Anforderungen entsprechen, die im Maßnahmenprogramm nach § 82 WHG an die Gewäs-
serunterhaltung gestellt sind. Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 WHG ist bei der Gewässerunterhal-
tung der Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts Rechnung zu 
tragen; Bild und Erholungswert der Gewässerlandschaft sind zu berücksichtigen. 

 
(3) Gemäß § 61 Satz 1 LWG NRW erstreckt sich die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers 

auf das Gewässerbett und auf die Ufer. Zur Unterhaltung gehört nach § 61 Satz 2 LWG NRW 
auch die Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat, 
soweit es dem Umfang nach geboten ist. 

 
 

§ 2 
Umlage des Unterhaltungsaufwandes 

 
(1) Die Stadt Emsdetten legt die Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände für die Ge-

wässerunterhaltung der in § 1 genannten Gewässer gemäß § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 
2 LWG NRW auf die Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet des jeweiligen Gewässernetzes 
um, in welchem das Grundstück gelegen ist. Eine Umlage des Aufwandes bzw. der Kosten 
erfolgt auf der Grundlage des § 64 Abs. 1 Satz 4 bis 6 LWG NRW nur, soweit der Aufwand 
bzw. die Kosten nicht durch Anteile der sog. Erschwerer (§§ 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 
4 LWG NRW) und Finanzierungshilfen des Landes (§ 64 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 72 LWG NRW) 
gedeckt sind. 

 
(2) Die Gewässerunterhaltungsgebühr beinhaltet nach § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW zusätzlich 

- die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage, 
- den Aufwand für die Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie 
- die Kosten für das Gewässerkonzept (§ 74 Abs. 2 LWG NRW). 

 
(3) Die Gebühren nach dieser Satzung sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ru-

hen als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 
 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige im seitlichen Einzugsgebiet eines Gewässers 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer von Grundstücken im seitlichen Einzugsgebiet des-

jenigen Gewässers, in welchem das Grundstück gelegen ist und die im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides im Grundbuch als Grundstückseigentümer eingetragen 
sind. Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet sind alle Grundstücke innerhalb eines Be-
reichs von Wasserscheiden, von denen aus ein Zufluss des Wassers zum Gewässer erfolgen 
kann. Ein Grundstück kann auch zu mehreren seitlichen Einzugsgebieten gehören. Auf einen 
unmittelbaren Zufluss zum Gewässer kommt es nicht an. Entscheidend ist allein die Lage 
des Grundstücks im seitlichen Einzugsgebiet des Gewässers. 

 
(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Buchgrundstück. 
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(3) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers 
der Erbbauberechtigte (§ 64 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW). Mehrere Gebührenpflichtige sind 
Gesamtschuldner. 

 
(4) Wird das Eigentum an einem Grundstück übertragen, so ist der bisherige und der neue Ei-

gentümer verpflichtet, den Eigentumswechsel der Stadt Emsdetten anzuzeigen. Unterbleibt 
die Anzeige, so haften der bisherige und der neue Eigentümer solange als Gesamtschuldner 
für die seit dem Eigentumswechsel entstandenen Gebühren, bis die für die Veranlagung 
zuständige Stelle von dem Eigentumswechsel Kenntnis erhält. Erfolgt eine Anforderung mit 
der Grundsteuer, so gilt als Gebührenschuldner der Steuerschuldner nach § 10 Grundsteu-
ergesetz. 

 
 

§ 4 
Erschwerer 

 
(1) Erschwerer sind nach § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Eigentümer von Grundstücken und 

Anlagen, welche die Unterhaltung über die bloße Beteiligung am natürlichen Abflussvorgang 
hinaus erschweren, d. h. insbesondere bestimmte Hindernisse für den Wasserabfluss schaf-
fen. Hierzu gehören z.B. Gewässerverrohrungen, Brückenbauwerke und Einleitungsstellen 
von öffentlichen Regenwasserkanälen in ein Gewässer. 

 
(2) Die Wasser- und Bodenverbände belasten nach dem Verursachungsprinzip die Erschwerer 

eigenständig mit den Erschwerniskosten der Gewässerunterhaltung. 
 
 

§ 5 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Gebühr bemisst sich gemäß § 64 Abs. 1 Satz 8 LWG NRW pro Quadratmeter Grundstücks-

fläche. Dabei werden die Kosten zur Erfüllung der Pflicht zur Gewässerunterhaltung (§ 1 
dieser Satzung) gemäß § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW zu 90 % auf die befestigten Flächen und 
zu 10 % auf die übrigen (= unbefestigten) Flächen umgelegt, die sich auf Grundstücken 
befinden, die im seitlichen Einzugsgebiet eines Gewässers liegen. 
 

(2) Befestigte Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind alle Flächen, auf denen 
bauliche Anlagen jedweder Art oder sonstige vom natürlichen Wasserabfluss abweichende 
Versiegelungen des Bodens vorzufinden sind. Befestigte Flächen sind hiernach insbesondere 
die mit Gebäuden bebauten Flächen sowie die Befestigung von Flächen durch Beton, As-
phalt, Schotter oder ähnliche Materialien. 
 

(3) Übrige Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind alle unbefestigten Flächen, 
die eine natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen. Hierzu gehören insbesondere Rasenflä-
chen, Blumenbeete, Wiesen, Äcker, Weiden und Waldflächen. 
 

(4) Die Stadt Emsdetten ermittelt erstmalig für das Jahr 2018 anhand von aktuellen Luftbildern 
im Wege einer computergesteuerten digitalen Technik die Erhebungsdaten, welche sich aus 
den befestigten und den übrigen (unbefestigten) Flächen ergeben. Soweit erforderlich, 
kann die Stadt die Vorlage von Plänen und weiteren Unterlagen von den Grundstückseigen-
tümern einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht nicht nach 
oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten Angaben/Unterlagen des Grundstücksei-
gentümers vor, wird die befestigte und die übrige (unbefestigte) Fläche von der Stadt ge-
schätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur verursacher-
gerechten Abrechnung der Gewässerunterhaltungsgebühr gemäß § 64 Abs. 1 LWG NRW und 
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zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung dieser Gebühr. Insoweit hat der Grundstücksei-
gentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung zu dulden. 
 

(5) Ändert sich die befestigte oder die übrige, nicht befestigte Fläche des Grundstücks, so hat 
der Gebührenpflichtige die Größe der neuen Flächen binnen eines Monats nach Änderung 
der Stadt Emsdetten anzuzeigen. Abs. 4 gilt entsprechend. 
 

(6) Für jedes Unterhaltungsgebiet werden die umlagefähigen Kosten gesondert ermittelt. Die 
Gebühren für die einzelnen Unterhaltungsbereiche ergeben sich aus den dieser Satzung als 
Bestandteil beigefügten Gebührensätzen (Anlagen 1). 

 
 

§ 6 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr durch Gebührenbescheid festgesetzt. Der Be-

scheid kann mit einem anderen Abgabenbescheid verbunden sein. 
 
(2) Die zu entrichtenden Gebühren werden in Vierteljahresraten jeweils zum 15.02., 15.05., 

15.08. und 15.11. fällig, soweit sich aus nachstehenden Absätzen nichts anderes ergibt. 
 
(3) Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.08. fällig, wenn der gesamte Jahresbetrag der Ge-

bühren nach dieser Satzung sowie der restlichen Grundbesitzabgaben des Objektes 15,00 € 
nicht übersteigt. 

 
(4) Je zur Hälfte am 15.02. und 15.08. wird der Jahresbetrag fällig, wenn die in Abs. 3 bezeich-

neten Gebühren und Steuer insgesamt 30,00 € nicht übersteigen. 
 
(5) Der gesamte Jahresbetrag wird am 01.07. fällig, wenn aufgrund eines entsprechenden An-

trages der Gebührenschuldner gem. § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz zu diesem Zeitpunkt 
auch die Grundsteuer sowie die sonstigen für das Grundstück zu zahlenden städtischen Ab-
gaben fällig werden. 

 
(6) Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die nach Abs. 2 zu 

entrichtende Vierteljahresrate sowie die nach Abs. 4 zu entrichtende Halbjahresrate inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. In den Fällen der 
Absätze 3 und 5 wird der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig, wenn die Gebührenpflicht nach dem 15.8. bzw. 1.7. des Jahres erstmals 
entstanden ist. 

 
 

§ 7 
Mitwirkungspflicht, Betretungsrecht 

 
(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für das Errechnen der Gebühr erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen. 
 
(2) Die Gebührenpflichtigen haben zu dulden, dass Mitarbeiter oder Beauftragte der Stadt 

Emsdetten mit Berechtigungsausweis die Grundstücke betreten können, um die Bemes-
sungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

a) als Gebührenpflichtiger entgegen § 5 Abs. 4 seinen Mitteilungspflichten nicht nach-
kommt oder Veränderungen hinsichtlich der Zuordnung von Flächen zu den einzelnen 
Flächenarten nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

b) als Gebührenpflichtiger entgegen § 7 Abs. 1 die zur Errechnung der Gebühren erforder-
lichen Auskünfte nicht erteilt, 

c) als Gebührenpflichtiger entgegen § 7 Abs. 2 Beauftragte der Stadt Emsdetten daran 
hindert, das Grundstück zu betreten, um Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu 
überprüfen. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet (§ 7 Abs. 2 

GO i.V.m. § 17 OWiG). 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Dieser IV. Nachtrag tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
Emsdetten, 07.10.2024 
 
 
gez. Oliver Kellner      gez. Alena Boettcher Eli 
Bürgermeister       Schriftführerin 
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Anlage 1 
 
Gebührensatz ab 2025 
(1) Der Gebührensatz für Grundstücke, bei welchem der Wasser- und Bodenverband Saerbeck 

die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,028777 € 
für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000164 € 

 
(2) Der Gebührensatz für Grundstücke, bei welchem der Wasser- und Bodenverband Greven 

die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,006192 € 
für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000177 € 

 
(3) Der Gebührensatz für Grundstücke, bei welchem der Wasser- und Bodenverband Emsdet-

tener Mühlenbach/Nordwalder Aa die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,018207 € 
für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000387 € 

 
(4) Der Gebührensatz für Grundstücke, bei welchem der Wasser- und Bodenverband Hum-

mertsbach die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,020604 € 
für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000215 € 

 
(5) Der Gebührensatz für Grundstücke, bei welchem der Wasser- und Bodenverband Frisch-

hofsbach die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,556705 € 
für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,000232 € 

 
 
 
 
Vorstehender IV. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungs-
aufwand für Gewässer zweiter Ordnung – Gewässergebührensatzung (GGS) - vom 18. Dezember 
2020 wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. 2021 S. 1346), in Ver-
bindung mit § 15 der Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in der Fassung der 
8. Ergänzung vom 29. September 2023 öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO 
NW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Emsdetten, 14. Oktober 2024 
 

     gez. Oliver Kellner 
      Bürgermeister 
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ANKÜNDIGUNG VON BAUGRUND- 
UNTERSUCHUNGEN FÜR DIE TRASSENPLANUNG  
 

Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich der Stadt Emsdetten 

Erdkabelverbindung Korridor B 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzli-

chen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende 

um- und auszubauen. 

 

In den kommenden Jahrzehnten wird die Stromerzeugung durch er-

neuerbare Energien in Norddeutschland deutlich zunehmen. Der dort 

erzeugte Strom muss in großen Mengen dorthin gelangen, wo er be-

nötigt wird: in die Verbrauchszentren im Westen Deutschlands. Dazu 

dient die Erdkabelverbindung Korridor B. Sie leistet einen zentralen 

Beitrag, um Deutschlands größten Ballungsraum, das Ruhrgebiet, kli-

mafreundlich mit Strom zu versorgen. Korridor B ist eine der wichtigs-

ten Nord-Süd-Verbindungen für die Energiewende. Sie besteht aus 

den Leitungsbauvorhaben Nr. 48 (Heide/West – Polsum) und Nr. 49 

(Wilhelmshaven – Hamm) des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG). 

Die neue Stromverbindung verläuft durch die Bundesländer Schles-

wig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen.  

 

Für die Erstellung der Ausführungsplanung sind im geplanten Tras-

senverlauf des Erdkabelprojektes Baugrunduntersuchungen durchzu-

führen, um detaillierte Kenntnisse über die Bodenverhältnisse zu er-

langen. 

 

Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Da-

ten, die für die weitere Planung des Vorhabens erforderlich sind. In 

diesem Zusammenhang sind die geotechnischen Untersuchungen an 

den ausgewählten Stellen nicht als konkrete Bauvorbereitung/-ausfüh-

rung zu verstehen, sondern dienen der Aufklärung der generellen na-

türlichen Gegebenheiten (Topografie, Gewässer, Boden, Grundwas-

ser etc.), die für die Vorbereitung und Detaillierung der Planung not-

wendig sind. 

 

Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Unter-

suchungen betroffenen Eigentümern und Nutzungsberechtigten die 

Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht. 

 

Die Anfang des Jahres auf diesem Wege angekündigten Vorarbeiten 

können im vorgesehenen Zeitraum von September bis November 

2024 nicht auf allen Flurstücken abgeschlossen werden. Auf den bis 

Ende November nicht untersuchten Flurstücken werden die Vorarbei-

ten im Zeitraum von 

 

DEZEMBER 2024 BIS FEBRUAR 2025 
 
durchgeführt. Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Flurstücken 

auf denen die Vorarbeiten bis Ende November 2024 durchgeführt 

werden konnten, können diese Bekanntmachung als gegenstandslos 

betrachten. Die Flurstücke, auf denen die im folgenden beschriebenen 

Arbeiten durchgeführt werden, sind der beigefügten Flurstücksliste zu 

entnehmen. 

 

 

Durchzuführende Maßnahmen: 

 

Auspflockung: Alle Untersuchungspunkte werden i. d. R. mittels 

farblich gekennzeichneter Holzpflöcke markiert („ausgepflockt“). Diese 
werden im Anschluss an die Untersuchungen wieder vollständig ent-

fernt. 

 

Vermessungsarbeiten: Im Bereich der geplanten Trasse sind Ver-

messungsarbeiten erforderlich. Im Zuge der Vorarbeiten ist die tat-

sächlich vorhandene Topographie vor Ort aufzunehmen. Die Arbeiten 

werden i.d.R. fußläufig mit üblichen tragbaren Vermessungsgeräten 

durchgeführt. In Einzelfällen können auch mit Vermessungstechnik 

ausgestattete Drohnen die Topographie aus der Luft erfassen. In der 

Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – 

innerhalb von einem Tag abgeschlossen.  

 

Bodenkartierungen/Pürckhauersondierungen: Die Erkundung der 

oberflächennahen Bodenschichten erfolgt händisch mit einem Bohr-

stock. Dieser wird manuell in Tiefen von etwa bis zu zwei Metern in 

den Untergrund geschlagen. Nach Herausnahme des Bohrstocks 

kann die Ansprache und Beprobung des gewonnenen Materials 

durchgeführt werden. Unmittelbar nach Durchführung der Untersu-

chung steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der 

Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – 

innerhalb von einem Tag abgeschlossen. 

 

Rammsondierungen/ Kleinrammbohrung: Rammsondierungen und 

Kleinrammbohrungen sind einfache Methoden zur Erkundung des Un-

tergrundes. Bei der Sondierung wird zur Feststellung der Lagerungs-

dichte des Untergrundes eine bis zu zehn Zentimeter breite Sonde bis 

in Tiefen von etwa zehn Metern in den Untergrund gebracht. Ggf. ist 

es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche 

(sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. 

Bei der Bohrung werden Bodenproben mittels einer rund 4 - 8 Zenti-

meter breiten Sonde in Tiefen von etwa zehn Metern entnommen, 

durch die u.a. der Bodenaufbau bestimmt werden kann. Als Geräte 

kommen Handgeräte oder kleine Raupenfahrzeuge zum Einsatz. 

Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund drei mal drei Metern. 

Nach Abschluss wird das Bohrloch wieder verschlossen. Unmittelbar 

nach Durchführung der Arbeiten steht die Fläche wieder uneinge-

schränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig 

von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem Tag abge-

schlossen. 

 

Rammkernbohrung: Die Rammkernbohrung ist eine Methode zur Er-

kundung des Untergrundes und zur Entnahme von Bodenproben. 

Hierbei wird ein rund 30 Zentimeter breites Kernrohr durch Ramm-

schläge in Tiefen von etwa bis zu 35 Metern in den Untergrund getrie-

ben. Als Geräte kommen in der Regel Raupenfahrzeuge zum Einsatz. 
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Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund acht mal vier Metern. 

Ggf. ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Flä-

che (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustel-

len. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Bohrloch fachgerecht wie-

der verfüllt. Unmittelbar nach Durchführung der Rammkernbohrung 

steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel 

sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – inner-

halb von wenigen Tagen abgeschlossen.  

 

Drucksondierung: Die Drucksondierung ist eine Methode zur Erkun-

dung des Untergrundes, insb. der Lagerungsdichte. Hierbei wird ein 

Messgerät mit einem Durchmesser von rund weniger als zehn Zenti-

metern in Tiefen von etwa bis zu 35 Metern in den Untergrund ge-

presst. Zum Einsatz kommen in der Regel Raupenfahrzeuge. Diese 

benötigen eine Aufstellfläche von rund acht mal vier Metern. Ggf. ist 

es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche 

(sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. 

Unmittelbar nach Durchführung der Drucksondierung steht die Fläche 

wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten 

– abhängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem 

Tag abgeschlossen. 

 

Grundwassermessstelle: Zur Erkundung des Grundwassers werden 

Grundwasserproben entnommen. Hierzu wird in der Regel ein rund 

bis zu 35 Zentimeter breites Rohr in Tiefen von etwa bis zu 20 Metern 

in den Untergrund getrieben. Zum Einsatz hierzu kommen in der Re-

gel Raupenfahrzeuge. Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund 

acht mal vier Metern. Die Grundwassermessstelle verbleibt in einigen 

Fällen für mehrere Jahre im Untergrund. Dabei wird sie so platziert, 

dass sie möglichst kein Bewirtschaftungshindernis darstellt. Das Rohr 

wird durch Metallgestänge (Anfahrschutz) geschützt und markiert. 

Nach Erstellung der Messstelle steht das umliegende Gelände wieder 

uneingeschränkt zur Verfügung. Die Eigentümer und Bewirtschafter 

werden im Falle eines längeren Verbleibs der Grundwassermessstelle 

noch einmal persönlich informiert. In der Regel sind die Arbeiten – ab-

hängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von wenigen Ta-

gen abgeschlossen. 

 

Geophysikalische Messungen/Erdwiderstandsmessungen: Die 

Geophysikmessungen erfolgen fußläufig durch ein Kleinteam aus 1-3 

Personen, welches auf den Flurstücken eine Messtrecke mit oberflä-

chennahen Erdsonden versieht. Die Erdwiderstandsmessung erfolgt 

üblicherweise mit speziellen Messgeräten, die die erforderlichen Para-

meter messen wund daraus den Erdwiderstand berechnen können. 

Die Messarbeiten erfolgen in einem Zeitraum von wenigen Stunden. 

Es handelt sich dabei um nichtinvasive Untersuchung des Erdreichs, 

bei der voraussichtlich keine Flurschäden entstehen 

 

Kampfmittelerkundung: Vor Durchführung der zuvor genannten 

Maßnahmen werden im Bereich von festgestellten Kampfmittelver-

dachtsflächen die Untersuchungspunkte für die Sondierungen und 

Grundwassermessstellen auf Kampfmittel erkundet. Dies erfolgt über 

Oberflächen- und Tiefensondierungen. So wird sichergestellt, dass 

Kampfmittel keine Gefahr für die Erkundungsarbeiten darstellen. Die 

Kampfmittelerkundung erfolgt in den überwiegenden Fällen mittels 

Handgeräten von der Oberfläche aus. Sind auch Tiefensondierungen 

notwendig, werden diese mittels Schneckenbohrung bis ca. sieben 

Meter unter Geländeoberkante vorbereitet und anschließend mittels 

Messsonde erkundet. Hierfür wird ein Kettengestütztes Bohrgerät ver-

wendet. Im Falle von auffälligen Messungen im Untergrund werden 

die erforderlichen Bergungsarbeiten im Anschluss durchgeführt. 

Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen erforderlich sein. Diese 

Arbeiten finden einige Tage vor den eigentlichen Erkundungsmaßnah-

men statt. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witte-

rungsbedingungen und Standortgegebenheiten – innerhalb von einen 

bis fünf Tagen abgeschlossen. 

 

 

Archäologische Untersuchungen 

 

Oberflächensondierung: Mittels handgeführter Sonden werden die 

relevanten Flächen auf archäologisch bedeutsame Fundstücke über-

prüft. Die Untersuchung erfolgt überwiegend von der Oberfläche aus. 

Ggf. werden hierzu Bodenschichten abgetragen oder Bodenproben 

entnommen. Im Falle eines Fundes werden die erforderlichen Ber-

gungsarbeiten im Anschluss durchgeführt. Hierzu kann ggf. der Ein-

satz von Fahrzeugen erforderlich sein. 

 

Flächige Untersuchung mit Großgeräten inkl. Bodenabtrag: In 

ausgewählten Bereichen wird der humose Oberboden mittels eines 

Kettenbaggers abgetragen und zwischengelagert. Die darunterlie-

gende Bodenschicht wird bis auf das archäologische Niveau abgetra-

gen. Dieses Bodenmaterial wird auf dem oberen mineralischen Hori-

zont gelagert. Liegen die archäologischen Schichten deutlich tiefer, 

werden lediglich einzelne kleinflächige Untersuchungsfelder angelegt. 

Das Untersuchungsfeld wird anhand der ursprünglichen Anordnung 

der Bodenschichten wieder verfüllt. Im Falle eines Fundes werden die 

erforderlichen Bergungsarbeiten im Anschluss durchgeführt. Auch 

hierbei kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen erforderlich sein. 

 

Suchlöcher: Auf ausgewählten Flächen werden in einem Raster ent-

sprechende Reihen, sog. Suchlöcher, angelegt. Hierbei wird händisch 

zunächst der mineralische Boden abgetragen und entsprechend der 

gängigen Standards seitlich gelagert. Anschließend wird das Erdma-

terial ausgehoben und gesiebt, um Kleinstfunde zu ermitteln. 

 

Allgemeine Informationen 

 

Alle Arbeiten werden unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Bo-

denschutzbestimmungen vorgenommen. Gleichzeitig werden diese 

von einem Bodenkundler begleitet. 

 

Für die Durchführung der vorgenannten Untersuchungen kann es 

punktuell erforderlich sein, Rückschnitte von Bewuchs vorzunehmen. 

Rückschnittarbeiten werden von uns stets nur in dem unbedingt erfor-

derlichen Umfang durchgeführt. 

 

Zum Erreichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch Erkun-

dungstrupps und Raupenfahrzeuge) werden Zuwegungen zu diesen 

notwendig. Es werden hierzu überwiegend öffentliche Straßen befah-

ren und nur auf möglichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftli-

che oder ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temporär ertüchtigt 

werden müssen. Die Anfahrt erfolgt entsprechend der Bodenbeschaf-

fenheit. Gegebenenfalls wird die Zuwegung zu den Untersuchungs-

punkten abseits befestigter Wege mit einer temporären Baustraße 

(z.B. Auslegung von Stahlplatten) hergestellt.  

 

Mit den Arbeiten haben wir verschiedene Dienstleister beauftragt. Sie 

wurden von uns angewiesen, das Recht zum Betreten von Grundstü-

cken äußerst schonend auszuüben. Im Zuge der Arbeiten verursachte 
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Flur- und Aufwuchsschäden werden von unseren Dienstleistern in Ab-

stimmung mit den Eigentümern/Bewirtschaftern aufgenommen. Wir 

werden diese sodann entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in § 

44 Abs. 3 EnWG entschädigen. Mindestens 14 Tage vor Durchfüh-

rung der Maßnahmen werden Eigentümern und ggf. Nutzungsberech-

tigte über den genauen Termin der Baugrunduntersuchung auf den 

betroffenen Flurstücken durch die beauftragte Bohrfirma noch einmal 

individuell informiert. 

 

Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der 

oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. 

Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer und sonstige Nutzungsberech-

tigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung die-

nen und hiermit ordnungsgemäß angekündigt werden. 

 

Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukünftigen Trasse setzen wir 

höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Be-

lange von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst 

und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen 

zudem die temporäre Störung der Wohn- und Erholungsfunktionen 

während der Erkundungsphase durch vorausschauende Planung, Ab-

sprachen mit Behörden und Betroffenen sowie den Einsatz schonen-

der Technologien so gering wie möglich zu halten. 

 

Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung für das 

geplante Vorhaben dar. Sie dienen lediglich der fachgerechten Erstel-

lung der Antragsunterlagen. Wir werden das Vorhaben darüber hinaus 

frühzeitig und umfassend kommunikativ begleiten. 

 

Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümern und sons-

tigen Nutzungsberechtigten für Ihr Verständnis. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

 

EQOS Energie 

Telefon: 0173 - 7292417 

E-MAIL: amprion-korridorb-sued@eqos-energie.com 

 

 

Flurstücke betroffen von Untersuchungen 
und/oder Rückschnitten 
 
Gemarkung: Emsdetten 

Flur 017 

Flurstücke: 118 

Flur 074 

Flurstücke: 2, 6, 13, 16, 79, 80, 82, 107, 112 

 

Flurstücke betroffen als Zuwegungen 
 
Gemarkung: Emsdetten 

Flur 017 

Flurstücke: 69, 118 

Flur 074 

Flurstücke: 2, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 27, 39, 74, 78, 79, 80, 82,  

107, 112, 113, 117, 118, 119 
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